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					Über dieses Buch
				

			
			 
			
					Gewalt gegen Frauen ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit, sie hat sich in den letzten Jahren noch einmal deutlich verschärft. Jede vierte Frau ist einmal in ihrem Leben von Gewalt in ihrer Partnerschaft betroffen; mit großer Sicherheit haben wir alle im Bekannten- und Freundeskreis sowohl Betroffene als auch Täter. Asha Hedayati ist Anwältin für Familienrecht und macht immer wieder die Erfahrung, dass die staatlichen Strukturen Frauen nicht nur unzureichend vor Gewalt schützen, sondern sogar selbst Teil eines gewaltvollen Systems sind. Partnerschaftsgewalt ist wie ein blinder Fleck bei Familiengerichten, Polizei und Jugendämtern, in Sorge- und Umgangsrechtsverfahren. Hedayati beschreibt in ihrem Buch, wie diese Praxis funktioniert, die die betroffenen Frauen alleinlässt, und zeigt auf, was sich ändern muss, damit die zuständigen Institutionen wirklich den Schutz bieten, den sie leisten sollten.
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					Vorbemerkung

				Ich verwende im Text den Begriff «Frauen» nicht als homogene Kategorie. Es gibt nicht «die Frauen», Geschlechtsidentitäten sind vielfältiger. Auch trans Frauen sind Frauen und als solche von Gewalt gegen Frauen betroffen. Auch Personen, die entgegen ihrer eigenen Geschlechtsidentität als Frauen eingeordnet werden, sind von dieser Gewalt betroffen, ob es sich dabei um nichtbinäre, intergeschlechtliche oder transmaskuline Personen handelt. Eine einheitliche, scharf umgrenzte Verwendung des Begriffs «Frauen» ist im Text allerdings schon deshalb nicht möglich, weil die verwendeten Studien nur zwischen Frauen und Männern unterscheiden und im Einzelfall nicht klar ist, wie diese Personen sich außerhalb der cis-geschlechtlichen Norm einordnen. Bei «Frausein» geht es um eine Kategorie, um einen Begriff, der von dieser Gesellschaft und dem Staat gefüllt und definiert wurde. Menschen werden von der Gesellschaft dieser Kategorie zugeordnet und identifizieren sich mit ihr. Menschen, die diskriminiert und ausgebeutet werden und denen Gewalt angetan wird.
In diesem Buch geht es in großen Teilen explizit um heterosexuelle Partnerschaften. Dabei wird in vielen Textpassagen nicht gegendert, weil es in diesen Teilen wichtig ist, die binäre Geschlechtlichkeit präsent zu haben. Dennoch bin ich bemüht, überall dort zu gendern und geschlechtsoffen zu schreiben, wo es inhaltlich sinnvoll ist.

					Einleitung: Warum das Private politisch und Gewalt immer auch strukturell ist

				Warum trennt sie sich denn nicht? Warum bleibt sie da? Warum ist sie erst so spät gegangen? Warum hat sie sich auf ihn eingelassen?
Ich möchte ehrlich mit Ihnen sein, ich kann diese Fragen nicht mehr hören. Ich muss mich jedes Mal zusammenreißen, nicht zurückzuschreien: weil die Strukturen, in denen wir leben, die Trennung erschweren. Weil Gewalt gegen Frauen System hat und weil unser Rechtsstaat einen blinden Fleck hat, wenn es um Gewalt in Ehen oder eheähnlichen Partnerschaften geht.
Die Zahlen sind allgemein bekannt: Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland von ihrem derzeitigen oder vorherigen Partner getötet. Fast jeden Tag versucht ein (Ex-)Partner, eine Frau zu töten.
Laut BKA wurden im Jahr 2021 insgesamt 115314 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt, 113 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt mit tödlichem Ausgang, 192 von versuchtem Mord/Totschlag. Die Zahlen werden seit 2015 erhoben und steigen seitdem kontinuierlich.
Aber warum ändert sich daran nichts? Was muss noch passieren? Und wo bleibt der Aufschrei?
Seit über zehn Jahren arbeite ich als selbstständige Anwältin in Berlin mit Mandant*innen aus ganz Deutschland. In unzähligen Verfahren habe ich Frauen vertreten, die von Gerichten, Ämtern und Behörden nicht vor ihren psychisch oder physisch gewalttätigen Partnern geschützt wurden. Ich habe mit vielen Kolleg*innen über ihre Erfahrungen gesprochen. Ich bin Vorstandsvorsitzende einer Frauenschutzeinrichtung in Berlin und weiß, was auf Frauen zukommt, wenn sie vor ihrem Partner in eine solche Schutzeinrichtung fliehen müssen. Ich habe Studien (von denen es viel zu wenige gibt) gelesen, Zahlen und Statistiken studiert. Warum ich es wage zu sagen, dass der Staat, wenn es um häusliche Gewalt gegen Frauen geht, versagt? Ich schreibe es, weil ich es erlebt habe. Weil ich permanent diese Gewalt und das Versagen des Staates sehe. Es gibt nicht die eine Studie, die in Zahlen eindeutig belegen würde, dass der Staat und seine Institutionen nicht nur oft untätig sind, sondern durch ihre Untätigkeit die Gewalt gegenüber Frauen sogar noch systematisch stützen. Ich werde Zahlen anführen, wo es sie gibt. Die strukturellen Auswirkungen der systemischen Verhältnisse sind aber nur in ihren Symptomen messbar. Die Ursachen hingegen sind kaum mit Zahlen zu erfassen. Patriarchale Prägungen, sexistische und rassistische Einstellungen oder unbewusste misogyne Grundannahmen sind nicht auf Skalen zu verorten und werden selten unmittelbar zum Ausdruck gebracht. Sie wirken still und leise.
Ich schreibe dieses Buch, weil ich die Folgen dieser stillen Gewalt jeden Tag sehe, im Leben unzähliger Frauen, und ich schreibe dieses Buch, weil ich wütend und müde bin. Auch bei mir persönlich hinterlassen die Geschichten der Frauen Spuren. Ich möchte nicht mehr allein damit sein, ich möchte diese Geschichten mit Ihnen teilen, weil auch Sie Verantwortung dafür tragen. Manche von Ihnen mehr, manche weniger. Einige, die dieses Buch in die Hände bekommen, werden von den beschriebenen Ungerechtigkeiten betroffen sein und sich darin wiedererkennen. Ich möchte, dass Sie wissen, dass wir Sie sehen und hören.
 
Wenn Frauen zu mir ins Büro kommen und ihre Geschichte erzählen, schämen sie sich oft. Sie entschuldigen sich dafür, dass sie meine Zeit beanspruchen, dass sie reden, dass ich ihnen zuhören muss, dass sie sich Raum nehmen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie sich unausgesprochen dafür entschuldigen, dass sie existieren, atmen und leben. Anfangs habe ich teilweise ungeduldig darauf reagiert. «Nehmt euch endlich den Raum, seid laut!», wollte ich ihnen zurufen. Nach vielen Jahren Berufserfahrung und Kontakt mit dem Thema Gewalt gegen Frauen verstehe ich, dass es fast unmöglich ist, sich «den Raum zu nehmen», wenn eine Gesellschaft diesen Raum verschließt und den Schlüssel wegwirft.
Während uns bei vielen Ungleichheiten etwa im Bereich der Bildung oder des Gesundheitssystems klar ist, dass dahinter ein ungerechtes System steckt, denken viele noch immer, dass Partnerschaftsgewalt oder Gewalt gegen Frauen im häuslichen Rahmen private Probleme sind und Femizide nur Einzelfälle. Die Verantwortung wird den jeweiligen Familien und Betroffenen gegeben. Es heißt dann, dass sie «Eheprobleme» hätten oder «private Konflikte». Er habe «Aggressionsprobleme», aber vielleicht habe «sie ihn ja provoziert», denn eigentlich gehörten ja «immer zwei dazu». Wie oft habe ich diese Sätze gehört. Wenn eine Partnerin getötet wird, ist in der medialen Berichterstattung immer noch häufig von einem «Familiendrama» oder einer «Beziehungstat aus Eifersucht» die Rede. Gewalt gegen Frauen wird auf einer individuellen Ebene betrachtet. Der Betroffenen wird die Verantwortung gegeben dafür, dass sie in einer Gewaltbeziehung gelandet ist – sie hätte ja die Beziehung nicht eingehen müssen. Was damit gemeint ist: Frauen müssen sich nur den richtigen, friedfertigen Partner suchen, dann wird alles gut. Dann werden sie nicht erniedrigt, geschlagen und getötet. Eigenverantwortung und Auswahlverschulden.
Das ist bequem für die Gesellschaft, so muss man sich nicht engagieren, und bequem für den Staat, so muss er sich nicht damit befassen, welche strukturellen Gründe die Gewalt begünstigen und den Schutz verhindern. Vielleicht dient diese Haltung auch dem Selbstschutz, denn sonst müssten wir uns alle mit der Tatsache auseinandersetzen, dass es jede Frau treffen könnte. Und auch damit, dass es Menschen gibt, die von diesen Strukturen und der systematischen Gewalt profitieren.
 
Die US-amerikanische Aktivistin Carol Hanisch hat in der zweiten Welle der Frauenbewegung den Slogan geprägt «Das Private ist politisch». Nachdem es in der frühen Frauenbewegung vor allem um Teilhabe an Wahlen und politischen Entscheidungsprozessen ging, wurde seit den 1970er-Jahren stärker noch die gesamtgesellschaftliche Situation in den Blick genommen. Und es zeigt sich bis heute: Die patriarchalen Prägungen sitzen tief und sind besonders im Kontext von Kleinfamilie und Partnerschaft noch immer extrem präsent. Wenn man sich mit dem Thema Gewalt gegen Frauen im familiären Kontext befasst, dann kommt man nicht umhin, Systemfragen zu stellen. Das Private ist politisch, die Familie ist politisch.
Gewalt gegen Frauen ist Ausdruck von Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen, die strukturell in unserer Gesellschaft begründet sind. Oder anders gesagt: Die Strukturen stützen Gewalt gegen Frauen, und gleichzeitig stützt Gewalt gegen Frauen die Strukturen. Ich schlage im Wörterbuch ein Synonym für «Macht» nach, und einer der ersten Vorschläge ist «Gewalt» oder «Staatsgewalt». Der Staat, in dem wir leben, hat Gesetze und eine bestimmte Rechtsordnung, an die wir uns halten müssen. Beides wird von staatlichen Institutionen wie der Polizei oder der Justiz durchgesetzt. Der Staat hat also eine bestimmte Macht inne, die Staatsgewalt. Das Rechtssystem ist ein Instrument, das dazu dient, Macht- und Herrschaftsverhältnisse durchzusetzen und aufrechtzuerhalten. In der Realität kommt man mit dem Staat durch verschiedene Institutionen in Berührung: Gerichte, Ämter, Behörden, Polizei sind im günstigsten Fall dazu da, Hilfe zu leisten, klare Verhältnisse herzustellen oder Ungerechtigkeiten aus der Welt zu schaffen. In dem Bereich, um den es hier gehen wird, ist meine Erfahrung aber eine andere.

					I. Die Situation der Frau

				Frauen erfahren ihr gesamtes Leben den gesellschaftlichen Druck, einen Partner finden zu müssen, eine Beziehung zu führen, Kinder zu bekommen. Schon früh lernen Mädchen «Hochzeit spielen», tragen zu Fasching Prinzessinnenkleider, schauen Disney-Filme, in denen das Happy End bedeutet, dass die Prinzessin endlich von ihrem Traumprinzen geheiratet wird. In Filmen, in der Werbung, auf Social Media wird Frauen zugerufen: «Such dir einen Ehemann, such dir einen Partner, davon hängt dein Glück ab!» Vor einiger Zeit erzählte mir eine Bekannte, dass ihr Umfeld und die Menschen um sie herum sie ständig dazu drängten, endlich «einen Mann zu finden», und sie sich mittlerweile frage, ob sie ohne Partner überhaupt noch etwas wert sei. Immer wieder wird alleinstehenden Frauen in ihren Dreißigern versichert, dass der «Richtige» noch kommen werde, womit derjenige gemeint ist, der dann Mann und Vater in einem sein soll. 
Die Gesellschaft sagt also Frauen auf unterschiedlichste Weise, eines ihrer wichtigsten Ziele im Leben sei es, den richtigen Partner oder Ehemann zu finden – den Menschen, der sie statistisch gesehen am wahrscheinlichsten töten wird. Das ist drastisch formuliert, aber im Jahr 2021 ereigneten sich 37 Prozent der polizeilich erfassten (inklusive versuchten) Tötungsdelikte gegen Frauen in (ehemaligen) Partnerschaften – im Vergleich dazu waren es bei Männern 3,9 Prozent. Damit sind (Ex-)Partnerschaften für Frauen der bedeutendste Kontext für Tötungen und sogar fast doppelt so gefährlich wie innerfamiliäre Konflikte: 2021 wurden 162 Frauen Opfer von Tötungsdelikten durch Verwandte bzw. andere Angehörige als ihre Partner*innen, damit machen diese Delikte 20 Prozent der (versuchten) Tötungen von Frauen aus.[1] Insgesamt ereigneten sich 57 Prozent der Tötungen von Frauen im sogenannten häuslichen Kontext, d.h. durch ehemalige Partner*innen oder andere Angehörige, wobei Partnerschaftsgewalt der deutlich größte Faktor ist. Auch Delikte im familiären Zusammenhang beruhen allzu oft auf Misogynie und ungleicher Machtverteilung, doch möchte ich mich hier auf die Gewalt durch (Ex-)Partner beschränken.
Ich bin hier nicht angetreten, um heteronormative Paarbeziehungen zu verteufeln oder die Idee der romantischen Liebe schlechtzureden, auch wenn sich für beides gute Argumente finden lassen. Aber das Heilsversprechen, das mit einer Ehe verbunden wird, halte ich für hochproblematisch. Sollte man sich nicht öfter mit Single-Frauen freuen, dass sie zumindest nicht an den Falschen geraten sind, jemanden, der sie unglücklich und krank macht? Der Staat dagegen betrachtet die Ehe als schützenswert. Er profitiert davon, weil die Ehe eine Solidargemeinschaft ist, die zum Beispiel im Fall von Arbeitslosigkeit eines Partners finanzielle Versorgungsleistungen übernimmt, die bei ledigen Menschen der Staat übernehmen müsste (Arbeitslosengeld II oder Hartz IV). Sie nützt im besten Fall auch den Ehepartnern – das Erbrecht ist geregelt, es gibt die Hinterbliebenenrente. In Deutschland ist es insgesamt aufgrund rechtlicher Bestimmungen deutlich unattraktiver, sich gegen die Ehe zu entscheiden, als dafür. Um die Ehe und die Kernfamilie zu sichern und zu stabilisieren, wurden eigens gesetzliche Anreize geschaffen: das Ehegattensplitting im Steuerrecht, aber beispielsweise auch die Anerkennung der Vaterschaft begünstigt verheiratete Paare. Wird ein Kind in einer heterosexuellen Ehe geboren, gilt der Ehemann kraft Gesetz rechtlich ohne Weiteres als Vater. Das ist zum einen eine Besserstellung gegenüber queeren Paaren, bei denen diese Konstellation nicht gilt. Zum anderen wird damit die Ehe gegenüber nicht ehelichen Beziehungen privilegiert, in denen eine Vaterschaftsanerkennung notwendig ist. Der Schutz der Ehe ist in Deutschland sogar ein Verfassungsgebot (Art. 6 Grundgesetz). Daraus folgt zwar nicht die Pflicht, nicht eheliche Lebensgemeinschaften in allen Belangen schlechterzustellen, aber eine Ungleichbehandlung kann damit gegebenenfalls gerechtfertigt werden.
Verheiratete Personen sind zumindest in der Theorie bei einer Scheidung rechtlich und wirtschaftlich besser abgesichert als unverheiratete Personen bei einer Trennung, insbesondere wenn einer der beiden Partner in der wirtschaftlich schwächeren Position ist. Eine vom deutschen Familienministerium in Auftrag gegebene Studie kommt gleichzeitig zu folgendem Ergebnis: «Die Ehe wird für viele Frauen aufgrund bestehender Anreizstrukturen in ihren Folgen und Risiken abhängigkeitsfördernd und kann sich existenzbedrohend auswirken.»[2]
Die Folgen und Risiken erlebe ich seit Jahren tagtäglich bei meiner Arbeit, wenn Frauen zu mir kommen, die größtenteils die unbezahlte Care-Arbeit übernommen haben und wirtschaftlich komplett abhängig sind von ihren Partnern, keine Wohnungen finden, die sie sich allein leisten könnten, von Armut bedroht sind. Ältere Frauen, denen Altersarmut droht, Alleinerziehende, die trotz Vollzeittätigkeit um ihr wirtschaftliches Überleben kämpfen, die nicht einmal Kindesunterhalt vom anderen Elternteil erhalten.
Die Ehe ist diejenige Institution, in der romantische Vorstellungen von Liebe und der Rechtsstaat miteinander verschmelzen. Abhängigkeiten – seien es finanzielle oder psychische – in Beziehungen bergen Gefahren für die abhängige Person. Unter anderem die Gefahr, dass der Partner diese Abhängigkeit ausnutzt. Und die interessante Frage ist nun, wie der Staat durch die Institution Ehe Abhängigkeiten fördert und die fatalen Folgen auffängt. Ich möchte einen Blick darauf werfen, wie der Staat in diese gängigste aller Beziehungsformen hineinwirkt bzw. wie staatliche Institutionen dazu führen, dass Ungerechtigkeiten verstetigt werden.
Gesellschaftliche Vorstellungen und über die Jahrhunderte entwickelte Geschlechterrollen führen noch immer dazu, dass viele Frauen sich für Partner entscheiden, die einem bestimmten Männerbild entsprechen. Ein Bild, das Männlichkeit mit Macht, Stärke und Erfolg verbindet. Studien zufolge gewichten Frauen wirtschaftliche Faktoren und finanzielle Stabilität bei der Partnerwahl deutlich höher als Männer.[3] Laut einer Studie der University of Birmingham und des University College London sind Frauen wählerischer und auf der Suche nach einem «high-quality mate», weil sie wissen, dass eine kurze romantische Begegnung zu Schwangerschaft und damit einer lebenslangen Verantwortung führen kann.[4]
Wie immer man diese Studien bewertet, Tatsache ist, dass in der Mehrzahl der heterosexuellen Beziehungen Männer größere, zum Teil viel größere finanzielle Ressourcen haben als Frauen. Eine Studie der Wirtschaftsuniversität Wien stellte 2017 einen durchschnittlichen «Gender Wealth Gap» von 40599 Euro in Paarhaushalten in Deutschland fest, was einem um 32 Prozent geringeren Vermögen von Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Partnern entspricht.[5] Auch auf der Einkommensebene ist der Unterschied eklatant. Das sorgt von Anfang an für ein Machtungleichgewicht in der Partnerschaft und führt häufig zu finanziellen Abhängigkeiten.
Die bewusste oder unbewusste Priorität der finanziellen Stärke des Partners ist nicht Ausdruck fehlender Eigenverantwortung oder der Geldgier der Frauen, sondern Ergebnis einer schlechteren gesellschaftlichen Ausgangsbasis. Frauen wissen, dass sie als Mütter die meiste Care-Arbeit leisten werden, dass sie im Vergleich zu ihrem Partner von Beginn an weniger verdienen und dieser Rückstand mit jedem Kind weiter zunimmt. Die Entscheidung für ein Kind führt laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung von 2020 bei Müttern zu durchschnittlichen Einbußen an Lebenserwerbseinkommen von rund 40 Prozent im Vergleich zu kinderlosen Frauen. Bei Frauen mit drei oder mehr Kindern beträgt die «Motherhood Lifetime Penalty» nahezu 70 Prozent.[6] Mütter verdienen in Deutschland nach der Geburt des ersten Kindes 61 Prozent weniger als vor der Geburt.[7] Und auch wenn die wenigsten Frauen diese Zahlen präsent haben und auch wenn es immer auch Familien gibt, wo es anders läuft, so spiegelt das Erfahrungswissen in der Breite der Gesellschaft doch genau das. Ich mache in meiner Beratung immer wieder die Erfahrung, dass verheiratete Frauen in der klassischen Kleinfamilie eine schlechtere finanzielle Ausgangsbasis haben.
Die Partnerwahl ist für einen Teil der Frauen daher selten eine wirklich freie Entscheidung. Während sie die erwartbare wirtschaftliche Abhängigkeit, die mit der Entscheidung für gemeinsame Kinder regelmäßig einhergeht, schon bei der Partnerwahl mindestens unbewusst berücksichtigen, bedeuten Kinder für Männer viel weniger finanzielle Abhängigkeiten. Männer sind so freier, bei der Partnerwahl auf die eigenen Bedürfnisse zu achten.
Im Alter sind es häufig die Frauen, die nach einer Trennung ein Leben ohne Partnerschaft führen, während Männer schnell wieder die nächste Beziehung beginnen. Bei Personen im Alter von 64 bis 85 Jahren sind es 78 Prozent der Männer, die in Partnerschaften leben, von den Frauen sind es nur 55 Prozent.[8] Viele ältere Frauen, die ich in Scheidungsverfahren begleite, sind froh, wenn sie endlich geschieden sind, weil sie dann «keine Verantwortung mehr tragen» und sich nicht mehr um ihre Partner «kümmern» müssen. Sie sagen mir, dass sie «nie wieder» mit einem Mann zusammenziehen werden. Sie wissen, was sie an Freiheiten aufgeben, wenn sie sich auf eine konventionelle Beziehung mit einem Mann einlassen. Männer hingegen wissen, was sie gewinnen, wenn sie wieder eine Partnerschaft mit einer Frau beginnen. Gleichzeitig sind diese alleinstehenden Frauen im Alter häufig von Altersarmut betroffen. Unbezahlte Care-Arbeit, die sie auch für ihren Mann lange Jahre geleistet haben, zahlt sich finanziell im Alter nicht aus. Nach der Trennung finden Frauen oft nicht mehr in der Form in den diskriminierenden Arbeitsmarkt zurück, dass sie noch in der Lage wären, Rücklagen für das Alter zu bilden.
 
«Männer und Frauen sind gleichberechtigt.» So heißt es in Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes. Das gilt jedenfalls auf einer abstrakten Ebene. Sie dürfen wählen, arbeiten, Auto fahren und Karriere machen. Gleichberechtigung ist jedoch nicht dasselbe wie Gleichstellung. Ob Frauen auch die gleiche Stellung wie Männer genießen, hängt von mehr ab als einem verfassungsrechtlichen Programmsatz. Die tatsächliche Stellung der Frau ist vielmehr die Summe aller kleinen und großen rechtlichen und gesellschaftlichen Normen. Und diese zeigen auch in Deutschland ein ganz anderes Bild.
In der kleinsten rechtlich geregelten Einheit des Zusammenlebens, der Ehe, wird diese Stellung ganz wesentlich geprägt. Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt, dass hier lange Zeit weder von Gleichberechtigung noch von Gleichstellung die Rede sein konnte. Erst mit der 1977 in Kraft getretenen Ehereform wurde die sogenannte Hausfrauenehe durch das partnerschaftliche Prinzip ersetzt. Das heißt, bis dahin konnte der Mann der Frau jederzeit eine Berufstätigkeit verbieten, wenn er fand, dass dadurch die Kinderbetreuung oder Haushaltsführung gestört war. Auch das Schuldprinzip, das denjenigen zur Unterhaltszahlung an Partner*in und Kinder verpflichtete, der Schuld am Ende der Ehe hatte – unabhängig von finanziellen Möglichkeiten –, wurde erst mit der Reform abgeschafft. Und erst 1997 beschloss der Bundestag die Strafbarkeit der Vergewaltigung innerhalb der Ehe. Heute noch aktive Politiker wie beispielsweise Friedrich Merz stimmten dagegen.
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